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 Veröffentlicht am 09.11.1987

Norm

DSt 1872 §29 Abs4

Rechtssatz

§ 29 Abs 4 DSt 1872 sieht für den Einleitungsbeschluß keine bestimmte Form vor; daß sich die - dem Schuldspruch

zugrundeliegende - Anschuldigung aus der Begründung (und nicht aus dem hier überhaupt fehlenden Spruch) ergibt,

ist demnach rechtlich bedeutungslos.
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